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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.02.2001

Norm

IESG §3a Abs1

IESG §3a Abs3

Rechtssatz

Wenn einmal ein Insolvenztatbestand im Sinne der Erö nung eines Ausgleichsverfahrens eingetreten ist, ändert auch

die spätere Erö nung eines Anschlusskonkurses nichts daran, dass für die nach Ausgleichserö nung bis zur

Konkurserö nung anfallenden laufenden Entgelte nicht mehr § 3a Abs 1 IESG zur Anwendung gelangt. In der Zeit

zwischen der Ausgleichserö nung und der Erö nung des Anschlusskonkurses sind die Bestimmungen des § 3a Abs 3

IESG über den Ausgleich heranzuziehen.
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